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Überleitungspflege vereinfachen: 
Den Start entspannt beginnen  
 
Schon dem Gesetzestext der Pflege-
sachleistung nach § 36 SGB XI kann 
man entnehmen, dass diese als Mo-
natsanspruch ausgestaltet ist. Sie wird 
immer als voller Betrag bewilligt, selbst 
wenn der Leistungsanspruch erst im 
laufenden Monat beginnt. Beim Pfle-
gegeld nach § 37 ist dies übrigens an-
ders. § 37 Abs. 2 besagt, dass wenn 
der Anspruch nicht für einen vollen 
Kalendermonat besteht, er entspre-
chend der Tage zu kürzen ist. 
Für den Bezug von Pflegesachleistun-
gen bedeutet das praktisch: der Pfle-
gekunde (Pflegestufe 1) wird am 15. 
des Monats aus dem Krankenhaus 
entlassen und soll nun über den Pfle-
gedienst mit versorgt werden. Der 
Leistungsanspruch für den Restmonat, 
also für die verbleibenden 15 Tage, ist 
dann der volle Monatssatz von 384,- €. 
Gleiches gilt auch für den umgekehrten 
Fall, wenn also der Pflegebedürftige im 
laufenden Monat beispielsweise ins 
Krankenhaus kommt, kann bis dahin 
der volle Leistungssatz abgerechnet 
werden. 
 
Daraus ergeben sich folgende Mög-
lichkeiten: 
• Im Anamnesegespräch stellt die 

Pflegefachkraft fest, dass der Pfle-
gebedürftige zweimal täglich zu 
versorgen wäre. Auf den Monat 
berechnet würde dies einen Ei-
genanteil von 200,- € bedeuten. 
Das wollen sich der Pflegebedürf-
tige und seine Pflegepersonen je-
doch nicht leisten. Sie wollen den 
zweiten Einsatz selbst überneh-
men. 

• Für den laufenden Monat (im Bei-
spiel die verbleibenden 15 Tage) 
kann jedoch der Pflegedienst 
zweimal kommen, da der Gesamt-
betrag von 384,- € ausgeschöpft 
werden kann. 

Diese für kurze Zeit intensivere Leis-
tungserbringung durch den Pflege-
dienst ist für alle Beteiligte von Vorteil:  
• Man kann die zusätzlichen Leis-

tungen nutzen, um den Anfang der 
Pflege entspannter zu gestalten. 
Zwar wollen die Angehörigen die 
Abendversorgung übernehmen, 
aber am Anfang können sie diese 
gemeinsam mit den Pflegekräften 
durchführen und so die richtige 
Versorgung erlernen. 

• Der Pflegebedürftige, aber auch 
die Pflegepersonen könnten erle-
ben, wie entspannt es sein kann, 
die Abendversorgung nicht selbst 
übernehmen zu müssen. Es könn-
te daher auch sein, dass der Pfle-
gedienst diese Leistung dann doch 
dauerhaft übernehmen soll oder 
dass zumindest der Pflegedienst 
diesen Einsatz jeden zweiten Tag 
übernimmt. 

 
Praktisch muss der Pflegedienst für 
diese Fälle dann zwei verschiedene 
Kostenvoranschläge/Anlagen zum 
Pflegevertrag erstellen: einmal für die 
zwei Wochen und dann für die dauer-
hafte Versorgung. 
 
Die identische Regelung gilt auch 
dann, wenn der Pflegebedürftige im 
laufenden Monat ins Krankenhaus 
kommt (oder verstirbt). Wenn ein 
Krankenhausaufenthalt geplant ist, 
kann evtl. vorher, wenn es sinnvoll wä-
re, die Versorgung intensiviert werden. 
 
Gerade für die Anfangszeit einer Ver-
sorgung tauchen viele Fragen auf, die 
die zukünftigen Pflegepersonen stel-
len. Für sie ist es oft das erste Mal, 
dass sie eine solche Versorgung über-
nehmen (müssen). Je besser die Pfle-
gepersonen am Anfang geschult und 
eingewiesen werden, umso entspann-
ter dürfte die dauerhafte Versorgung 
werden. Daher ist immer zu prüfen, ob 
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die Mitarbeiter neben der Versorgung 
die Zeit zur Einweisung/Anleitung ha-
ben oder ob es möglich ist, hier zusätz-
liche Schulungen über § 45 SGB XI 
abzurufen. Nach diesem Paragrafen 
sind Schulungen vor Ort möglich. Viele 
Pflegekassen haben entsprechende 
Verträge mit den Diensten abge-
schlossen. Selbst wenn der eigene 
Dienst keinen Vertrag mit der im Ein-
zelfall zuständigen Kasse hat, dürfte 
auch hier die Möglichkeit der Abrech-
nung bestehen, wenn man dies im Vor-
feld mit der Kasse klärt. Die Schulun-
gen vor Ort sollten praktischerweise 
aus eher kurzen Einheiten bestehen, 
die sich wiederholen, um die prakti-
sche Übung zu schulen. Diese Metho-
de dürfte erfolgreicher sein als ein 
zweistündiger Crashkurs, bei dem 
nicht immer alles hängen bleiben kann. 
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Tipp: 
 
Viele Hinweise zur Umsetzung der 
Pflegeversicherungsleistungen kann 
man den entsprechenden leistungs-
rechtlichen Rundschreiben der (bis-
herigen) Spitzenverbände der Pfle-
gekassen entnehmen. Diese Rund-
schreiben sind beispielsweise auf 
der Homepage des VdAK zu finden 
unter www.vdak.de im Bereich Ver-
tragspartner, Pflegeversicherung. 
Allerdings sollte man bei der Lektü-
re immer auf den Stand der einzel-
nen Rundschreiben achten. Bei-
spielsweise ist das Rundschreiben 
zu § 36 SGB XI auf dem Stand vom 
01.01.2005. Folglich sind hier  die 
Änderungen in der Krankenversi-
cherung (Stichwort: verrichtungsbe-
zogene krankenspezifische Pflege-
maßnahmen) noch nicht eingearbei-
tet. Gleiches gilt für andere Rund-
schreiben. Die Rundschreiben sol-
len zu einer gemeinsamen Rechts-
auslegung der verschiedenen Pfle-
gekassen beitragen, sie sind jedoch 
rechtlich immer nur (mögliche) 
Interpretationen des Gesetzestext 
und nicht letztgültig bindend. 


